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Aus dem Rathaus 
 
Winterdienst – Grundsätzliche Regelung und Wechsel der Zustän-
digkeit bei einseitigem Gehweg zum Jahreswechsel 
 
Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Wie in jedem Jahr möchten wir darauf hinweisen, 
dass zum Jahreswechsel auch die Verpflichtung zum Winterdienst auf Gehwegen in 
Straßen mit nur einseitigem Gehweg wechselt. In Jahren mit gerader Endziffer sind 
die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, zum 
Winterdienst auf einseitigen Gehwegen verpflichtet.  
 

Bitte schieben Sie den Schnee von Ihrem Gehsteig nicht auf die Straße sondern la-
gern ihn in Ihrem Garten oder in Ihrem Hof !!! 

Sie tun sich hiermit selbst den größten Gefallen, da Sie im Endeffekt weniger Arbeit 
und auch weniger Ärger haben, denn der Schnee, der in Ihrem Garten oder in Ihrem 
Hof liegt, schiebt Ihnen niemand mehr auf Ihren Gehweg zurück. 

Bitte bedenken Sie auch, dass es nach § 32 der Straßenverkehrsordnung verbo-
ten ist, Schnee auf die Straße zu schieben 

Stellen Sie bitte Ihre Fahrzeuge in vorhandene Garagen und Carports, auf sonstigen 
Stellplätzen oder gegebenenfalls auch im Hof ab, damit der Winterdienst nicht unnötig 
behindert wird. Denn jeder möchte doch, dass an und vor seinem Grundstück der Win-
terdienst tätig war. 
Wenn Sie gar keine andere Möglichkeit haben als Ihr Fahrzeug auf der Straße ab-
zustellen, dann bitte nicht auf Gefällstrecken, nicht in Kurven und nicht auf engen Stra-
ßen. Bitte bedenken Sie, dass die vorgeschriebene Restfahrbahnbreite mindestens 3 
Meter betragen muss. Besser wäre es allerdings, wenn für den Winterdienst eine Rest-
breite von 4 Metern freigehalten werden würde. 
 
Wer wann wie und wo zum Räumen und Streuen verpflichtet ist. Diese Fragen beant-
wortet die gemeindliche Satzung über die Straßenreinigung, die wir hier auszugsweise 
abdrucken:  
 
Auszüge aus der Satzung über die Straßenreinigung 
in der Gemeinde Wesertal 
 

§ 3 
Verpflichtete 

 
(1) Verpflichtete i. S. dieser Satzung für die in § 1 bezeichneten Grundstücke sind 

Eigentümer, Besitzer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Nießbraucher 
nach §§ 1030 ff. BGB, Wohnungsberechtigte nach § 1093 BGB sowie sonstige 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte und denen - abgesehen von 
der oben erwähnten Wohnungsberechtigung - nicht nur eine Grunddienstbarkeit 
oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zusteht. Diese Verpflichteten 
können sich zur Erfüllung ihrer Pflichten auch geeigneter Dritter bedienen, blei-
ben jedoch der Gemeinde gegenüber verantwortlich. 
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§ 10 Schneeräumung 
 
(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht (§§ 6 - 9) haben die Verpflich-

teten bei Schneefall die Gehwege und Überwege vor ihren Grundstücken (§ 7) 
in einer solchen Breite von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als 
unvermeidbar beeinträchtigt wird. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 
StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht 
vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze. 

 
(2) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer oder Besitzer 

der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, als auch die Eigentümer o-
der Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grund-
stücke zur Schneeräumung des Gehweges verpflichtet. In Jahren mit gerader 
Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindli-
chen Grundstücke, in Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besit-
zer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke ver-
pflichtet. 

 
(3) Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der Sat-

zung, wobei bei den gegenüberliegenden Grundstücken deren Grundstücks-
breite auf die Gehwegseite zu projizieren ist. 

 
(4) Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg gegenüberlie-

genden Seite eine Straße ein, so sind die Eigentümer oder Besitzer der Eck-
grundstücke verpflichtet, zusätzlich zu der in Absatz 2 und 3 festgelegten Geh-
wegfläche auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der gegenüber 
der einmündenden Straße liegt und zwar jeweils bis zur gedachten Verlängerung 
der Achse der einmündenden Straße. 

 
(5) Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so aufeinan-

der abgestimmt sein, dass eine durchgehende benutzbare Gehfläche gewähr-
leistet ist.  

 
(6) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstücks-

eingang in einer Breite von mindestens 1,25 m zu räumen. 
 
(7) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - soweit möglich und zu-

mutbar - aufzuhacken und abzulagern. 
 
(8) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden Schnees und der 

Eisstücke (Abs. 7) auf Flächen außerhalb des Verkehrsraumes nicht zugemutet 
werden kann, darf der Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, 
dass der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

 
(9) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten werden. 
 
(10) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen gelten für die 

Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich zu 
erfüllen. 
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§ 11 
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 

 
(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten (§ 3) die Gehwege (§ 2 Abs. 

3), die Überwege (§ 2 Abs. 4), die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstück-
seingang (§ 10 Abs. 6) derart und so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren 
nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen können. Dies gilt auch für „Rutsch-
bahnen". In Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen findet § 10 Abs. 
1 Satz 2 Anwendung. 

 
(2) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- und 

Eisglätte die Regelung des § 10 Abs. 2 - 4 Anwendung. 
 
(3) Bei Eisglätte sind die Gehwege in voller Breite und Tiefe, Überwege in einer 

Breite von 2 m abzustumpfen. Noch nicht ausgebaute Gehwege und ähnliche, 
ausschließlich dem Fußgängerverkehr dienende sonstige Straßenteile (§ 2 Abs. 
3) müssen in einer Mindesttiefe von 1,50 m, höchsten 2 m, in der Regel an der 
Grundstücksgrenze beginnend, abgestumpft werden. § 10 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

 
(4) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 10 zu räumende Fläche abgestumpft zu 

werden. 
 
(5) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstumpfendes Ma-

terial zu verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festge-
tretener Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände sind 
spätestens nach der Frostperiode von dem jeweils Winterdienstpflichtigen zu be-
seitigen. 

 
(6) Auftauendes Eis auf den in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Flächen ist auf-

zuhacken und entsprechend der Vorschrift des §10 Abs. 8 zu beseitigen. Hierbei 
dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet werden, welche die Straßen nicht be-
schädigen. 

 
§ 10 Abs. 10 gilt entsprechend. 
 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
Gemeinde Wesertal 
-Der Gemeindevorstand- 


